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Anmerkung 
 
Diese Hinweise sind nur zur allgemeinen Information bestimmt und enthalten aus Gründen der besseren Über-
sichtlichkeit nicht sämtliche Regelungen. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Für weitere 
und individuelle Fragen steht der VM-V gerne zur Verfügung. 
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Grund der Beendigung des 

Dienstverhältnisses 
Art der Leistung Beteiligung des VM-V 

Abberufung 
- Eintritt in den einstweiligen 
Ruhestand mit dem Tag der 
Abberufung bzw. der Bekannt-
gabe eines erfolgreichen Bür-
gerentscheids, sofern die War-
tezeit -nach § 4 LBeamtVG M-V 
erfüllt ist - 
(§ 32 Abs. 4 und 5, § 110 Abs. 4 
und 5, § 20 Abs. 7 KV M-V) 
Hinweis: 
Die nebenstehenden Ansprü-
che bestehen unabhängig von 
der Erfüllung der Wartezeit 
und dem Eintritt in den einst-
weiligen Ruhestand. 

• Für den Monat der Abberufung und 
die folgenden 3 Monate Dienstbezüge 
nach dem verliehenen Amt. Auf-
wandsentschädigung nur bis zum Be-
ginn des einstweiligen Ruhestandes. 

     (§ 4 Abs. 3 und 1 BesÜG M-V) 
 
• Nach Ablauf des Zeitraumes der Wei-

tergewährung der Dienstbezüge bis 
zum Ablauf der Amtszeit, bei einem 
vorherigen Eintritt in den Ruhestand 
oder der Entlassung längstens bis zu 
diesem Zeitpunkt, Versorgung aus 
dem einstweiligen Ruhestand. Die 
Versorgung beträgt während der ers-
ten 5 Jahre des einstweiligen Ruhe-
standes 71,75 v. H. der ruhegehaltfä-
higen Dienstbezüge aus der Endstufe 
der Besoldungsgruppe. Nach Beendi-
gung des Fünfjahreszeitraums bis 
zum Ablauf der Amtszeit steht das 
Normalruhegehalt zu. 

     (§ 66 Abs. 8 LBeamtVG M-V) 
 

Keine Beteiligung, weiterhin Umla-
gepflicht  
(§ 26 Abs. 3, § 27 Abs. 3 Buchst. a), 
§ 32 Abs. 3 Satzung des VM-V) 
 
Hinweis: 
Auftragsweise Zahlung durch den 
VM-V nach Ablauf der Zahlung der 
Dienstbezüge gegen volle Erstattung 
der Leistungen möglich (§ 2 Abs. 5 
Satzung des VM-V). 

Ablauf der Amtszeit 
- bei Erfüllung der sich aus § 6 
Abs. 2 LBG M-V ergebenden 
Verpflichtung sowie der beson-
deren zeitlichen Voraussetzun-
gen für kommunale Wahlbeamte  
(§ 6 und 35 Abs. 4 LBG M-V) 

Die besonderen zeitlichen Voraussetzun-
gen für kommunale Wahlbeamte sind 
nicht erfüllt, deshalb Entlassung 
(§ 32 BeamtStG und ggf. § 35 Abs. 4 
LBG M-V): 
 
• Übergangsgeld  
     (§ 47 LBeamtVG M-V) 
 
• Nachversicherung in der gesetzlichen 

Rentenversicherung  
     (§ 8 Abs. 2 SGB VI) 
 
• Bei durch einen Dienstunfall bedingter 

wesentlicher Erwerbsbeschränkung: 
Unterhaltsbeitrag  

     (§ 38 LBeamtVG M-V) 
 

• Keine Beteiligung am Über- 
gangsgeld 

     (§ 27 Abs. 3 Buchst. b) Satzung 
     des VM-V) 
 
• Übernahme des Nachversiche-

rungsbeitrages für Dienstzeiten, 
für die Umlagen entrichtet wur-
den 

     (§ 25 Abs. 1 Satzung des  
     VM-V) 
 
• Volle Übernahme des nach § 38 

LBeamtVG M-V zu zahlenden 
Unterhaltsbeitrages 

     (§ 23 und § 27 Abs. 1 Satzung  
     des VM-V) 
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 Die besonderen zeitlichen  Vorausset-

zungen für kommunale Wahlbeamte sind 
erfüllt, deshalb Eintritt in den Ruhestand:  
 
• Ruhegehalt 

(§ 6 Abs. 3, § 46 Abs. 1 und ggf. § 35 
Abs. 4 LBG M-V / § 4 Abs. 2  
LBeamtVG M-V) 

• Beteiligung am Ruhegehalt bis 
zum Lebensende nach Amtszei-
ten 

- von   7 Jahren = 30 v. H., 
- von 10 Jahren = 40 v. H., 
- von 14 Jahren = 60 v. H. 
- von 16 Jahren = 70 v. H. 
- von 18 Jahren = 80 v. H. 
Von 21 Jahren = 100 v. H. 
Vor diesen Amtszeiten verbrachte 
Dienstzeiten im Beamtenverhält-
nis auf Zeit werden auf die Amts-
zeit angerechnet, wenn 
während dieser Zeiten Zugehörig-
keit zum VM-V bestand. Andere 
umlagepflichtige Zeiten der Zuge-
hörigkeit zum VM-V werden ab Er-
reichen der Regelaltersgrenze auf 
die Amtszeit angerechnet. 

    (§ 26 Abs. 1 und 2 Satzung  
    des VM-V) 
 
• Volle Übernahme der Hinterblie-

benenbezüge 
     (§ 23 Satzung des VM-V) 
 
• Volle Übernahme der nach § 225 

SGB VI in Scheidungsfällen an die 
Rentenversicherungsträger zu er-
stattenden Leistungen 

     (§ 24 Abs. 1 Satzung des VM-V) 
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Erreichen der gesetzlichen 
Regelaltersgrenze 
- Vollendung des 67. Lebens- 

jahres bzw. der angehobenen 
Regelaltersgrenze für die 
Jahrgänge 1947 bis 1963; 
Hinausschiebung des Eintritts 
in den Ruhestand um bis zu 
drei Jahre möglich - 

  (§ 35 Abs. 1, 2, 3, 4 LBG M-V) 

Die siebenjährige ruhegehaltfähige 
Dienstzeit im Beamtenverhältnis auf Zeit 
ist nicht erfüllt, deshalb Entlassung 
(§§ 22 Abs. 1 Nr. 2,BeamtStG sowie § 35 
Abs. 4 und LBG M-V): 
 
• Nachversicherung in der gesetzlichen 

Rentenversicherung 
     (§ 8 Abs. 2 SGB VI) 
• Ggf. Übergangsgeld 

( 47 LBeamtVG M-V) 
• Bei durch einen Dienstunfall bedingter 

wesentlicher Erwerbsbeschränkung: 
Unterhaltsbeitrag 

     (§ 38 LBeamtVG M-V) 
 

• Übernahme des Nachversiche-
rungsbeitrages für Dienstzeiten, 
für die Umlagen entrichtet wur-
den  

     (§ 25 Abs. 1 Satzung des VM-V) 
• Keine Beteiligung am Über-

gangsgeld 
(§ 27 Abs. 3 Buchst. b) Satzung 
des VM-V 

• Volle Übernahme des nach § 38 
LBeamtVG M-V zu zahlenden 
Unterhaltsbeitrages 

     (§ 23 und § 27 Abs. 1 Satzung  
     des VM-V) 

  Die siebenjährige ruhegehaltfähige 
Dienstzeit im Beamtenverhältnis auf Zeit 
ist erfüllt, deshalb Eintritt in den Ruhe-
stand:  
Ruhegehalt  
(§ 32 BeamtStG und ggf. § 35 Abs. 4 
LBG M-V / § 4 Abs. 2 LBeamtVG M-V) 

• Beteiligung am Ruhegehalt bis 
zum Lebensende nach Amtszei-
ten 

- von   7 Jahren = 30 v. H., 
- von 10 Jahren = 40 v. H., 
- von 14 Jahren = 60 v. H. 
- von 16 Jahren = 70 v. H. 
- von 18 Jahren = 80 v. H. 
Von 21 Jahren = 100 v. H. 
Vor diesen Amtszeiten verbrachte 
Dienstzeiten im Beamtenverhält-
nis auf Zeit werden auf die Amts-
zeit angerechnet, wenn 
während dieser Zeiten Zugehörig-
keit zum VM-V bestand. Andere 
umlagepflichtige Zeiten der Zuge-
hörigkeit zum VM-V werden auf 
die Amtszeit angerechnet. 

    (§ 26 Abs. 1 und 2 Satzung  
    des VM-V) 
• Volle Übernahme der Hinterblie-

benenbezüge 
      (§ 23 Satzung des VM-V) 
• Volle Übernahme der nach § 225 

SGB VI in Scheidungsfällen an 
die Rentenversicherungsträger 
zu erstattenden Leistungen 

     (§ 24 Abs. 1 Satzung des VM-V) 
Dienstunfähigkeit 
(§ 26 BeamtStG) 

Wartezeit des § 4 Abs. 1 LBeamtVG M-V 
ist nicht erfüllt, deshalb Entlassung 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BeamtStG sowie 
§ 31 Abs. 4 LBG M-V):  
 
• Übergangsgeld 
     (§ 47 LBeamtVG M-V) 
 
• Nachversicherung in der gesetzlichen 

Rentenversicherung 
     (§ 8 Abs. 2 SGB VI) 
 
• Auf Antrag: Unterhaltsbeitrag nach 

Ablauf der Zeit, für die Übergangsgeld 
zu gewähren ist 

     (§ 66 Abs. 5 und § 15 Abs. 1  
     LBeamtVG M-V) 

• Keine Beteiligung am Über-
gangsgeld 

     (§ 27 Abs. 3 Buchst. b) Satzung 
des VM-V) 

 
• Übernahme des Nachversiche-

rungsbeitrages für Dienstzeiten, 
für die Umlagen entrichtet wur-
den 

     (§ 25 Abs. 1 Satzung des VM-V) 
 
• Beteiligung am Unterhaltsbeitrag 

bis zum Lebensende nach Amts-
zeiten 

- von   7 Jahren =   30 v. H., 
- von 10 Jahren =   40 v. H., 
- von 14 Jahren =   60 v. H. 



 

VM-V/II/h 007 (07.22) 

5 

 
• Bei durch einen Dienstunfall bedingter 

wesentlicher Erwerbsbeschränkung: 
Unterhaltsbeitrag 

     (§ 38 LBeamtVG M-V) 
 

 
- von 16 Jahren =   70 v. H. 
- von 18 Jahren =   80 v. H. 
- von 21 Jahren = 100 v. H. 
Vor diesen Amtszeiten verbrachte 
Dienstzeiten im Beamtenverhält-
nis auf Zeit werden auf die Amts-
zeit angerechnet, wenn während 
dieser Zeiten Zugehörigkeit zum 
VM-V bestand. Andere umlage-
pflichtige Zeiten der Zugehörigkeit 
zum VM-V werden auf die Amts-
zeit angerechnet. 
(§ 26 Abs. 1 und 2 Satzung  
des VM-V) 

• Volle Übernahme der Hinterblie-
benenbezüge  
(§ 23 Satzung des VM-V) 

• Volle Übernahme der nach § 225 
SGB VI in Scheidungsfällen zu er-
stattenden Leistungen  
(§ 24 Abs. 1 Satzung des VM-V) 
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  • Volle Übernahme des nach § 38 

LBeamtVG M-V zu zahlenden 
Unterhaltsbeitrages 

     (§ 23 und § 27 Abs. 1 Satzung  
     VM-V) 
 

 Wartezeit des § 4 Abs. 1 LBeamtVG M-V 
ist erfüllt, deshalb Versetzung in den Ru-
hestand: 
Ruhegehalt 
(§§ 6, 26 und 32 BeamtStG / § 4 Abs. 2 
LBeamtVG M-V) 

• Beteiligung am Ruhegehalt bis 
zum Lebensende nach Amtszei-
ten 

- von   7 Jahren =   30 v. H., 
- von 10 Jahren =   40 v. H., 
- von 14 Jahren =   60 v. H. 
- von 16 Jahren =   70 v. H. 
- von 18 Jahren =   80 v. H. 
- von 21 Jahren = 100 v. H. 
Vor diesen Amtszeiten verbrachte 
Dienstzeiten im Beamtenverhält-
nis auf Zeit werden auf die Amts-
zeit angerechnet, wenn 
während dieser Zeiten Zugehörig-
keit zum VM-V bestand. Andere 
umlagepflichtige Zeiten der Zuge-
hörigkeit zum VM-V werden auf 
die Amtszeit angerechnet. 

    (§ 26 Abs. 1 und 2 Satzung  
    des VM-V) 
 
• Volle Übernahme der Hinterblie-

benenbezüge 
     (§ 23 Satzung des VM-V) 
 
• Volle Übernahme der nach § 225 

SGB VI in Scheidungsfällen an 
die Rentenversicherungsträger 
zu erstattenden Leistungen 

     (§ 24 Abs. 1 Satzung des VM-V) 
 

Erreichen der Antragsalters-
grenze 
- Vollendung des 63. Lebens- 
  jahres und Erreichen einer 
mindestens siebenjährigen ru-
hegehaltfähigen Dienstzeit im 
Beamtenverhältnis auf Zeit - 
(§ 6 BeamtStG und § 35 Abs. 4 
Satz 3 LBG M-V) 
 
 

Ruhegehalt 
 (§ 4 Abs. 2 LBeamtVG M-V) 

Vollendung des 63. Lebensjahres 
• Beteiligung am Ruhegehalt bis 

zum Lebensende nach Amtszei-
ten 

- von   7 Jahren =   30 v. H., 
- von 10 Jahren =   40 v. H., 
- von 14 Jahren =   60 v. H. 
- von 16 Jahren =   70 v. H. 
- von 18 Jahren =   80 v. H. 
- von 21 Jahren = 100 v. H. 
Vor diesen Amtszeiten verbrachte 
Dienstzeiten im Beamtenverhält-
nis auf Zeit werden auf die Amts-
zeit angerechnet, wenn 
während dieser Zeiten Zugehörig-
keit zum VM-V bestand. Andere 
umlagepflichtige Zeiten der Zuge-
hörigkeit zum VM-V werden auf 
die Amtszeit angerechnet. 

    (§ 26 Abs. 1 und 2 Satzung  
    des VM-V) 
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• Volle Übernahme der Hinterblie-
benenbezüge  

     (§ 23 Satzung des VM-V) 
 
• Volle Übernahme der nach § 225 

SGB VI in Scheidungsfällen an 
die Rentenversicherungsträger 
zu erstattenden Leistungen 

    (§ 24 Abs. 1 Satzung des VM-V) 
 
Entlassung auf Antrag 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 4 BeamtStG 
und § 31 Abs. 2 LBG M-V) 

• Nachversicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung 

     (§ 8 Abs. 2 SGB VI) 
 
 
 
• Altersgeld 
 
 
 
 
 
• Bei durch einen Dienstunfall bedingter 

wesentlicher Erwerbsbeschränkung: 
Unterhaltsbeitrag 

     (§ 38 LBeamtVG M-V) 
 

• Übernahme des Nachversiche-
rungsbeitrages für Dienstzeiten, 
für die Umlagen entrichtet wur-
den 

     (§ 25 Abs. 1 Satzung des VM-V) 
 
• Übernahme der Altersgeldzah-

lungen für altersgeldfähige 
Dienstzeiten gemäß § 2 i.V.m. § 
9 Abs. 2 der Satzung des VMV 

 
 
• Volle Übernahme des nach § 38 

LBeamtVG M-V zu zahlenden 
Unterhaltsbeitrages 

     (§ 23 und § 27 Abs. 1 Satzung  
     des VM-V) 
 

Entfernung aus dem Beam-
tenverhältnis im Disziplinar-
verfahren 
(§ 47 BeamtStG, § 12 LDG  
M-V) 

• Ggf. Unterhaltsbeitrag 
     (§ 79 LDG M-V) 
 
• Nachversicherung in der gesetzlichen 

Rentenversicherung  
     (§ 8 Abs. 2 SGB VI) 
 
• Bei durch Dienstunfall bedingter we-

sentlicher Erwerbsbeschränkung: Un-
terhaltsbeitrag 

     (§ 38 LBeamtVG M-V) 
 

• Übernahme des nach Disziplinar-
recht zu zahlenden Unterhalts-
beitrages bis zum Ableben zur 
Hälfte 

     (§ 26 Abs. 4 und § 27 Abs. 1  
     Satzung des VM-V) 
 
• Übernahme des Nachversiche-

rungsbeitrages für Dienstzeiten, 
für die Umlagen entrichtet wur-
den 

     (§ 25 Abs. 1 Satzung des VM-V) 
 
• Volle Übernahme des nach § 38 

LBeamtVG M-V zu zahlenden 
Unterhaltsbeitrages 

     (§ 23 und § 27 Abs. 1 Satzung  
     des VM-V) 
 

Verlust der Beamtenrechte 
(§ 24 BeamtStG und § 33 Abs. 1 
LBG M-V) 

• Nachversicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung 

     (§ 8 Abs. 2 SGB VI) 
 
• Bei durch einen Dienstunfall bedingter 

wesentlicher Erwerbsbeschränkung: 
Unterhaltsbeitrag 

     (§ 38 LBeamtVG M-V) 
 

• Übernahme des Nachversiche-
rungsbeitrages für Dienstzeiten, 
für die Umlagen entrichtet wur-
den 

     (§ 25 Abs. 1 Satzung des VM-V) 
 
• Volle Übernahme des nach § 38 

LBeamtVG M-V zu zahlenden 
Unterhaltsbeitrages 

     (§ 23 und § 27 Abs. 1 Satzung  
     des VM-V) 
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